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Herbstvollversammlung 2025 

Antrag 7 
Änderungen und Anpassungen im Zuschusstitel 7 „Sonderförderung Nachhaltigkeit“ 1 

 2 

Antragstellende:  3 

KJR-Vorstand 4 

 5 

Antragstext: 6 

Die Versammlung möge die gelb hervorgehobenen Änderungen bzw. Anpassungen im 7 
Zuschusstitel "Sonderförderung Nachhaltigkeit" beschließen. 8 

 9 

Zuschusstitel 7  10 

Sonderförderung Nachhaltigkeit 11 

7.1 Zweck der Förderung:  12 

Die im Kreisjugendring Miltenberg zusammengeschlossenen Jugendorganisationen und 13 
Jugendverbände sollen für die nachhaltige Gestaltung von Jugendarbeit (speziell Freizeit- 14 
und Bildungsmaßnahmen und Aktivitäten) eine erhöhte Förderung erhalten. Wer auf 15 
Nachhaltigkeit achtet (Anreise, Unterkunft, Verpflegung, Programm…) ist häufig auch mit 16 
erhöhten Kosten konfrontiert. Mit dieser Sonderförderung soll ein entsprechender 17 
finanzieller Ausgleich ermöglicht werden und ein Anreiz gegeben werden auf 18 
Nachhaltigkeit in der Jugendarbeit zu achten.  19 

7.2 Antragsberechtigung:  20 

Siehe E01 21 

7.3 Fördervoraussetzungen:  22 

• Vollständige Zuschussantragsunterlagen zu einer Maßnahme (nach den Titeln 1 - 23 
Bildungsmaßnahme, 2 – Freizeitmaßnahmen und Organisationspersonal sowie 4 - 24 
besondere Maßnahme) fristgerecht eingereicht und Zuschussantrag durch den KJR 25 
Miltenberg bewilligt.  26 

• Fragebogen „Nachhaltigkeit“ ausgefüllt und mit Antragsunterlagen fristgerecht 27 
eingereicht.  28 

• Maßnahme wurde mit mindestens 6 Punkten bewertet.  29 

7.4 Förderfähige Kosten:  30 

Dieser Punkt entfällt, da diese bereits im regulären Antragsverfahren bezuschusst werden.  31 

7.5 Höhe der Förderung  32 
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Der Nachhaltigkeitszuschuss mit 1 € pro Tag / Teilnehmenden ist bei Erfüllung der 33 
Kriterien/erforderlichen Punktzahl im Fragebogen zu gewähren. Bezuschusste betreuende 34 
Personen werden als Teilnehmende mit eingerechnet.  35 

a)  - max. 100 € pro Antrag/Maßnahme bei bis zu 50 Teilnehmenden 36 

- max. 200 € pro Antrag/Maßnahme zwischen 51 – 100 Teilnehmenden  37 

- max. 300 € pro Antrag/Maßnahme ab 101 Teilnehmenden 38 

b) Eine Förderung über die jeweilige Höchstfördersumme, des zugrunde liegenden 39 
Zuschusstitels (1 - Bildungsmaßnahme, 2 – Freizeitmaßnahmen und 40 
Organisationspersonal sowie 4 - besondere Maßnahme) hinaus, ist möglich. 41 

Sollte die errechnete Fördersumme, den noch offenen Betrag überschreiten, so 42 
reduziert sich die Fördersumme entsprechend.  43 

7.6 Antragsverfahren:  44 

Folgende Unterlagen müssen eingereicht werden:  45 

 •  Fragebogen „Nachhaltigkeit“  46 

7.7 Antragsfrist:  47 

Gem. des zugrunde liegenden Zuschusstitels (1 - Bildungsmaßnahme, 2 – 48 
Freizeitmaßnahmen und Organisationspersonal sowie 4 - besondere Maßnahme). 49 

 50 

Gültigkeit ab: 01.01.2026 51 

 52 

 53 

Begründung: 

Aus formalen und bearbeitungstechnischen Gründen wurden Änderungen bzw. 54 
Anpassungen der Wortlaute in allen Zuschussrichtlinien vorgenommen. 55 

Außerdem wurde in diesem Rahmen folgendes geändert bzw. ergänzt: 56 

• unter 7.5.: „Sollte die errechnete Fördersumme, den noch offenen Betrag 57 
überschreiten, so reduziert sich die Fördersumme entsprechend.“ anstelle c) 58 
„maximal bis zum entstandenen Defizit“ 59 

• unter 7.7.: Anpassung an zugrundeliegenden Zuschusstitel 60 

 

 


